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zukomme». Wir rügten mehrere darin befindliche Luken,

seine Unvoliständtgceit und Dttsvxrhältniß in Bcstim-
inung der als Verbrechen zu ahndenden Hand,
Zungen/und der darauf gesezten Straffen, und unsers
d.chceigen Bctschaften enthielten die überzeugendsten

Belege zu unseren Klagen.
Beynahe jede vor uns gebrachte Crjmjnalprszedur,

erneuert dieselben, und ei» heute vdn uns beurtheilter

Fall macht es rmS' zur Pflicht, Eure Aufmerksamkeit
neuerdings auf diesen Gegenstand zu russen, Ufld Euch

dringend um Verbesserung und Abänderung deS pein-

liehen Gesczduchls auzuzchen.

Abraham Schäudlin von Tittcrken im Cant. Basel,
stund iin Jahr 17?? und zu gleicher Zeit nul 4

Weibspersonen in ehelichen Versprechungen, wovon

einige durch wirkliche Vcrküuduug bekräftigt wurden,
himergiciia dieselben absichtlich durch dieses Mittel und

brachte ; davon um einen Theil ihres Vermögens und 2

um ihre Unschuld, wovon dann eine nachher ihr Kind
rrmordet, und deßwegen bestraft worden,

Das Cantonsgericht Bern, welches bey Beurtheilung
dieses Menschen mehr seinem moralischen Gefühl als

dem trocknen Buchstaben des Gesetzes folgte, versatile

denselben zu Llähriger Kettenstraffe, und der oberste

Gerichtshof sieht sich nun durch eben diesen Buchstaben
des Gesttzes gezwungen, besagtes Unheil zu caßieren,

weil die von dem Schäubim begangene Handlung im
peinlichen Gesetzbuch nicht Verbrechen heißt, und

zufolge dem §. 2c>y desselben keine Handlung als eich

fi lches crimiualiler darf bestraft werden, die nicht von

dem Pcnaleodex zum Verbrechen gestempelt wird.
So muß nun der Richter die That des Echäublms

als ein blosses Vergehen ansehen und so wird durch

eben das Gestz, welches auf die oft durch äusserste

Noth und gränzenloses Eieud abgezwungene Entiven-

dupg des geringfügigen Gegenstandes, 4, 6, und 8jäh-

rige Keltcnstrasse stzt, nunmehr eine bloße korrektlouelle

Polizeystrasse auf die Handlung gelegt, wodurch 6 Per-

fönen zugleich unglnklich gemacht, 2 davon entehrt,

und ihres Vermögens beraubt, eine!» unchlichen Kinde

eine unglückliche Existenz gegeben, ei» Kind durch seine

eigene Mmier ermordet, und diese beynahe auf das

Schaffst wäre gebracht worden; auf eine .Handlung,
die bey demjenigen, der sie gemacht Hal, tiefe Immo-
ralliai und ein äusserst verdorbenes Herz vorausfezt;

und die sowohl m moralischer Nückstchl als in Hin-
ficht auf ihre Folgen, eine weit schärfere Straffe von

der Gewissenhaftigkeit des Richters fodext, als. die

mehrst-n, der im peinlichen GesczSuch als Vcrbrc.
ch cn bezeichneten Fälle. Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Aktxnmä ß)ge Darstellung der P r imij.

Geschichtev 0 n Höch stetten, und der
dabey angewendeten Exekution.
Herausgegeben von dem Negier.
Statthalter des Cantons. Bern. 8.

Ber», b. Stäm pfli, r 8 -> i. S. 24.

Da eine, au^ Kosten helvetischer Vaterlandsfreunde,
Niit sorgfältiger Verfchweigung ihres Namens, tes

Druckorts und des Verlegers herausgegebene sogenannte

Geschichte. der Primi; - Exekution der Kirchgrmcind;
Groß-Hochstellen, feit einiger Zelt mit großem Fleiß
auf dem Lande hcrausgrge.be» ward, und durch ihre un.
vollständige, emfcttize Darstellung und ihre dreisten Be,
haupttmgen und Beschuldigungen, Ausfehen erregen
mußte, und auch auf unbefangene Gemüther Eindrnc?
machen konnte, so glaubte der Neg. Statthalter Bay,
der allgemeine» Ruhe, der Gerechtigkeit — dem Anst-

hen der Regierung und feiner Amts stelle schuldig zu sey»,

eine Berichtigung derselben dem Publikovorzulegen....
er liefert daher diese vollständige und genaue, aus den

Origmala.kten selbst zum Theil wörtlich gezogene Erz-ih-

lung des ganzen Verfahrens (im Juli r3c>->), gegen tie

Primi; Renitenten der Gemeinde Höchstelten. Diese Ge-

sch-chtc ist nicht nur geeignet, das Verfahren der Regie-

rung sowohl, als ihres Statthalters, auf das volât-
meuste zu rechtfertigen — fondern sie ist zu gl.iehcr Zeit
ein eben iy trauriges als getreues Gemälde, des die

Larve des Patriotismus tragenden, mderlrächtigssn
Eigennutzesbesten sich leider ein so großer Theil des hcl-

vctischen Volkes, seit der Revolution schuldig gemacht

hat Die Höchstettcr, um ihre Schulden nicht zu.

zahlen, wageues sich » S öyn e H e l v e ti e» s " zu

nenmn, die nun zum zweytenm.al sur die Freyheit »nd

Gleichheit geblutet haben. — »(Gezecht haben diese

Elenden wohl, sûr und im Namen der Freyheit und

Gleichheit, zum zweyten und zum zwanzigstenmalc vcr«

mulhlich: aber wo hätten sie zum erstei- und wo. zum
zwcylenmal für dieselben geblutet?)— und sie nun auch

zu schützen und zu erhalten wissen werden." Eine V c r-

mög e n s sie u er ist der Apfel des Paradieses, nach

welchem diese Verkehrten lüstern waren; eine Vermà,
genssteuer sollte ihm» zahlen helsseu, was sie allein schul-,

dig sind.
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